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A. Evangelische Kirche in Deutschland

Nr. 21* – Bekanntmachung des
Vertrages zwischen der EKD und der

Ev.-Luth. Kirche von Costa Rica.
Vom 15. Dezember 2018.

V e r t r a g
zwischen

der
Evangelischen Kirche in Deutschland

Herrenhäuser Straße 12
D-30419 Hannover

vertreten durch die Auslandsbischöfin
der Evangelischen Kirche in Deutschland

im Folgenden "EKD" genannt
und
der

Evangelisch-Lutherischen Kirche von Costa Rica
Apartado 1512, 1200 Pavas,

vertreten durch den Kirchenvorstand

Die Ev.-Luth. Kirche von Costa Rica ist ein im öf-
fentlichen Vereinsregister eingetragener gemeinnüt-
ziger Verein nach dem Recht des Staates Costa Rica.
Seit 1966 ist sie vertraglich mit der EKD verbunden.
Zur Bekräftigung der langjährigen Partnerschaft und
zur Anpassung an aktuelle Gegebenheiten wird das
Vertragsverhältnis erneuert. Es wird festgestellt, dass
die Satzung der Ev.-Luth. Kirche von Costa Rica vom
April 1980 mit der Grundordnung der Evangelischen
Kirche in Deutschland vereinbar ist.

§ 1
Die EKD und die Ev.-Luth. Kirche von Costa Rica
bestätigen durch diesen Vertrag ihre ökumenischen
Beziehungen im Sinne des § 3 Absatz 2 des Kirchen-
gesetzes über die Mitarbeit der Evangelischen Kirche
in Deutschland in der Ökumene vom 6. November
1996 (ABl. EKD 1996 S. 525) in der jeweils geltenden
Fassung.
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§ 2
Die Ev.-Luth. Kirche von Costa Rica wird keine Än-
derung der Satzung vornehmen, die mit der Grund-
ordnung der EKD nicht vereinbar ist. Sie wird ihre
Satzung nur im Benehmen mit der EKD ändern.

§ 3
Die EKD verpflichtet sich nach Maßgabe der bei ihr
geltenden Bestimmungen:
1. die Ev.-Luth. Kirche von Costa Rica im Rahmen

der für sie vorgesehenen Möglichkeiten in finanz-
ieller Hinsicht zu fördern;

2. der Ev.-Luth. Kirche von Costa Rica bei der Ge-
winnung und Anstellung eines Pfarrers oder einer
Pfarrerin behilflich zu sein;

3. zur Ev.-Luth. Kirche von Costa Rica Kontakt im
Sinne eines ökumenischen Austauschs zu halten
und die Teilnahme des Pfarrers oder der Pfarrerin
sowie von leitenden Gemeindegliedern an kirchli-
chen Konferenzen und Veranstaltungen der EKD
zu fördern.

§ 4
Die Ev.-Luth. Kirche von Costa Rica verpflichtet sich:
1. im Rahmen der gegebenen Möglichkeiten die

kirchliche Versorgung aller in ihrem Bereich le-
benden evangelischen Christen deutscher Sprache
nach Maßgabe ihrer Gemeindeordnung zu über-
nehmen;

2. im Rahmen ihrer Möglichkeiten einen für den Got-
tesdienst geeigneten Raum bereitzustellen;

3. Pfarrerinnen oder Pfarrer, die in einem Dienstver-
hältnis zu einer Gliedkirche der EKD stehen, nur
mit Zustimmung der EKD anzustellen;

4. im Falle einer Entsendung eines Pfarrers oder einer
Pfarrerin durch die EKD die für das Entsendungs-
verhältnis jeweils geltenden Bestimmungen der
EKD anzuwenden;

5. weiter im Falle der Entsendung eines Pfarrers oder
einer Pfarrerin mit der betreffenden Person nach
Maßgabe der bei der EKD jeweils geltenden Be-
stimmungen eine Anstellungsvereinbarung zu
schließen, die des Einvernehmens der EKD bedarf;

6. Begleitung und Beratung durch Besuch nach den
Bestimmungen des Rates der EKD zu unterstützen
und daran mitzuwirken;

7. Bindungen an andere Kirchen, Gemeinden oder
Religionsgemeinschaften nur im Einvernehmen
mit der EKD einzugehen und diese gegebenenfalls
über die Aufnahme diesbezüglicher Verhandlun-
gen rechtzeitig zu unterrichten;

8. Vertretern und Vertreterinnen der Evangelischen
Kirche in Deutschland die Teilnahme an Ver-
sammlungen der Gemeinde und ihrer Organe zu
gestatten.

§ 5
(1)  Die Auswahl und Anstellung von Pfarrerinnen
oder Pfarrern für den Dienst in der Ev.-Luth. Kirche
von Costa Rica richtet sich nach der Gemeindeord-
nung in der jeweils geltenden Fassung soweit diese mit
den entsprechenden Regelungen der EKD vereinbar
ist.
(2)  Zur Vorbereitung der jeweiligen Entsendung zum
Auslandspfarrdienst trägt die EKD die notwendig ent-
stehenden Reisekosten für eine Vorstellung in der Ev.-
Luth. Kirche von Costa Rica für eine Bewerberin und
deren Ehe- oder Lebenspartner oder einen Bewerber
und dessen Ehe- oder Lebenspartnerin. Für Lebens-
partnerschaften gilt dies nur, sofern es sich um eine
eingetragene Lebenspartnerschaft handelt.

§ 6
Im Falle der Auflösung der Ev.-Luth. Kirche von Cos-
ta Rica verpflichtet sich diese, bei Verfügungen über
das Vermögen die Befriedigung eventueller Ansprü-
che der Evangelischen Kirche in Deutschland sowie
die Befriedigung der Ansprüche des Pfarrers oder der
Pfarrerin und anderer kirchlicher Mitarbeiter und Mit-
arbeiterinnen aus dem jeweiligen Anstellungsverhält-
nis vordringlich zu betreiben.

§ 7
Bei der vorzeitigen Beendigung dieses Vertragsver-
hältnisses sind die von der EKD entsandten Pfarrerin-
nen und Pfarrer von der Ev.-Luth. Kirche von Costa
Rica unverzüglich über das Vertragsende in Kenntnis
zu setzen. Bis zur Rückkehr der von der EKD ent-
sandten Pfarrerinnen und Pfarrer in ihre jeweilige Lan-
deskirche ist die Ev.-Luth. Kirche von Costa Rica zur
Weitergewährung der in der Anstellungsvereinbarung
vorgesehenen Leistungen verpflichtet. Die EKD hat
sich unverzüglich mit der jeweiligen Landeskirche in
Verbindung zu setzen, um die Rückkehr vorzuberei-
ten. Sofern die der Ev.-Luth. Kirche von Costa Rica
entstehenden Personalkosten aus Mitteln der EKD fi-
nanziert wurden, ist über die Modalitäten der Weiter-
zahlung bis zum Ende der Entsendung eine schriftliche
Vereinbarung abzuschließen.

§ 8
(1)  Nebenabreden, Ergänzungen und Abänderungen
dieses Vertrages bedürfen der Schriftform.
(2)  Sollte eine Bestimmung oder ein Teil einer Be-
stimmung dieses Vertrages unwirksam sein oder wer-
den, so wird die Gültigkeit des Vertrages im Übrigen
nicht berührt. Die Vertragsparteien verpflichten sich,
die unwirksamen Regelungen durch solche zu erset-
zen, die dem Vertragszweck entsprechen.

§ 9
(1)  Der Vertrag wird auf unbestimmte Zeit abge-
schlossen. Er tritt am 1. Januar 2019 in Kraft. Gleich-
zeitig tritt der Vertrag vom 4. Juni /24. September
1966 1 außer Kraft.
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(2)  Er kann mit einer Frist von einem Jahr zum je-
weiligen Quartalsende gekündigt werden.
(3)  Liegt eine grobe Verletzung des Vertrages vor,
kann das Vertragsverhältnis ohne Einhaltung einer
Kündigungsfrist gekündigt werden.

Hannover,
15. Dezember 2018

San José,
15. Dezember 2018

Petra B o s s e - H u b e r
Auslandsbischöfin der
Evangelischen Kirche in
Deutschland

Marion S t o r j o h a n n
Vorsitzende des Vorstands
der Ev.-Luth. Kirche von
Costa Rica

1 (ABl. EKD 1967 S. 1)

Nr. 22* – Sechste Verordnung über das
Inkrafttreten des Arbeitsrechtsrege-

lungsgrundsätzegesetzes der
Evangelischen Kirche in Deutschland.

Vom 23. Februar 2019.
Aufgrund von Artikel 26a Absatz 7 Satz 3 der Grund-
ordnung der Evangelischen Kirche in Deutschland
verordnet der Rat der Evangelischen Kirche in
Deutschland:

§ 1
Das Arbeitsrechtsregelungsgrundsätzegesetz der
Evangelischen Kirche in Deutschland vom 13. No-
vember 2013 (ABl. EKD S. 420), geändert durch Kir-
chengesetz vom 14. November 2018 (ABl. EKD
S. 273) tritt in
a) der Evangelisch-lutherischen Landeskirche in

Braunschweig,
b) der Evangelisch-Lutherischen Landeskirche

Hannovers sowie
c) der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Olden-

burg
mit Wirkung vom 1. Januar 2019 in Kraft.

§ 2
Diese Verordnung tritt am 1. März 2019 in Kraft.
H a n n o v e r, den 15. März 2019

Evangelische Kirche in Deutschland
- Kirchenamt -

Dr. A n k e
Präsident

Nr. 23* – Beschluss der
Arbeitsrechtlichen Kommission der

Diakonie Deutschland.
Vom 7. Februar 2019.

Die Arbeitsrechtliche Kommission der Diakonie
Deutschland hat gemäß der Ordnung vom 7. Juni 2001
in der Fassung vom 12. Oktober 2017 am 7. Februar
2019 folgenden Beschluss gefasst:
Es wird eine neue Anlage 10/Ia nach der Anlage 10/I
zur AVR DD eingefügt:

„Anlage 10/Ia
Praktikantinnen und Praktikanten in einer praxis-

integrierten Ausbildung
Soweit die landesrechtlichen Ausbildungsbestimmun-
gen ein Praktikum zur Erlangung der staatlichen An-
erkennung während der Ausbildung (praxisintegrierte
Ausbildung) vorschreiben, gelten für die zu ihrer Aus-
bildung beschäftigten Praktikantinnen und Praktikan-
ten die nachstehenden Regelungen:

§ 1
Praktikantenentgelt

(1)  Praktikantinnen und Praktikanten für die Berufe
der Erzieherin/des Erziehers sowie der Heilerzie-
hungspflegerin/des Heilerziehungspflegers in der pra-
xisintegrierten Ausbildung erhalten für die Dauer ih-
res Praktikums ein monatliches Praktikumsentgelt.
(2)  Das Praktikumsentgelt beträgt bei einer regelmä-
ßigen wöchentlichen Arbeitszeit nach § 9 Abs. 1 im
ersten Jahr der Ausbildung 95 %,
zweiten Jahr der Ausbildung 105 %,
dritten Jahr der Ausbildung 115 %
des in Anlage 10a Absatz I genannten Betrages und
gegebenenfalls des dort genannten Kinderzuschlags,
der für die Praktika nach abgelegtem Examen nach
Anlage 10/I vorgesehen ist.
(3)  Das Praktikantenentgelt für die im Praktikums-
vertrag vereinbarte regelmäßige Arbeitszeit wird ent-
sprechend § 21 AVR berechnet.

§ 2
Weitere Regelungen

(1)  Die Regelungen aus Anlage 10/I gelten mit Aus-
nahme von deren § 1 Abs. 1 sinngemäß.
(2)  Die Regelung der Anlage 10/Ia gilt für Ausbil-
dungen nach den Landesbestimmungen der Länder
Nordrhein-Westfalen udd Schleswig-Holstein.

§ 3
Inkrafttreten

Diese Anlage tritt mit Beginn des Ausbildungsjahres
2019 in Kraft. Sie kann vom Träger des Praktikums
rückwirkend angewendet werden.“

Arbeitsrechtliche Kommission
der Diakonie Deutschland

Klaus R i e d e l
Vorsitzender
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B. Zusammenschlüsse von Gliedkirchen der Evangelischen Kirche in Deutschland

––––––––––––––

C. Aus den Gliedkirchen

Evangelische Landeskirche in Baden

Nr. 24 – Kirchliches Gesetz zur
Änderung der Grundordnung 2018.

Vom 24. Oktober 2018.
(GVBl. S. 30)

Die Landessynode hat mit verfassungsändernder
Mehrheit (Artikel 59 Abs. 2 GO) das folgende kirch-
liche Gesetz beschlossen:

Artikel 1
Änderung der Grundordnung

Die Grundordnung der Evangelischen Landeskirche
in Baden (Grundordnung - GO) vom 28. April 2007
(GVBl. S. 81), zuletzt geändert am 20. April 2018
(GVBl. S. 234), wird wie folgt geändert:
1. Artikel 15a Abs. 4 Satz 4 wird wie folgt gefasst:

„Das Nähere wird in einer Rechtsverordnung des
Evangelischen Oberkirchenrates geregelt.“

2. Artikel 15b Abs. 1 wird wie folgt gefasst:
„(1) Bestehen in einer Pfarrgemeinde mehrere
Predigtstellen, können für deren Bereich durch
Beschluss des Ältestenkreises Predigtbezirke ein-
gerichtet werden. Der Ältestenkreis kann be-
schließen, in Predigtbezirken eine Teilortswahl
durchzuführen. Beide Beschlüsse bedürfen der
Genehmigung des Kirchengemeinderates und des
Bezirkskirchenrates.“

3. Artikel 16 Abs. 3 Nr. 2 wird wie folgt gefasst:
„2. die Einrichtung von Predigtbezirken sowie die
Entscheidung über eine Teilortswahl in den Pre-
digtbezirken;“

4. In Artikel 20 Satz 4 wird das Wort „GO“ gestri-
chen.

5. Artikel 21 Abs. 3 wird wie folgt gefasst:
„Das Nähere wird in einer Rechtsverordnung des
Evangelischen Oberkirchenrates geregelt.“

6. In Artikel 27 Abs. 1 wird folgender Satz 2 ange-
fügt:

„Die Kirchengemeinde nimmt ihre Aufgaben in
eigener Verantwortung wahr und trifft die erfor-
derlichen Entscheidungen.“

7. In Artikel 27 Absatz 2 werden
a) Nummer 1 wie folgt gefasst:

„1. das Haushaltsbuch bzw. den Haushalts-
plan der Kirchengemeinde zu beschließen,
Beschluss zu fassen über die zu erhebende
Ortskirchensteuer sowie den Jahresab-
schluss der Kirchengemeinde festzustellen;“

b) Nummer 7 wie folgt gefasst:
„7. den Pfarrgemeinden nach Artikel 25 Satz
2 die erforderlichen Mittel zur Verfügung zu
stellen und Regelungen über deren Befug-
nisse im Rahmen der Budgetierung zu tref-
fen, soweit nicht die Stadtsynode nach Arti-
kel 38 Abs. 4 zuständig ist;“

8. In Artikel 27 werden folgende Absätze 3 und 4
angefügt:
„(3) Die Wahrnehmung der Verwaltungsaufga-
ben der Kirchengemeinden durch Verwaltungs-
zweckverbände wird durch kirchliches Gesetz
geregelt.
(4) Den Kirchengemeinden können durch Gesetz
bestimmte Aufgaben zur Erfüllung übertragen
werden. Das Gesetz bestimmt, in welchem Um-
fang die Kirchengemeinden bei der Aufgabener-
füllung an Weisungen gebunden sind.“

9. Artikel 32 wird wie folgt gefasst:
„Artikel 32

(1) In Erfüllung seines Auftrages nach Artikel 6
fördert der Kirchenbezirk die Verbundenheit der
Gemeinden seines Gebiets untereinander und mit
der Landeskirche sowie mit den kirchlichen Wer-
ken und Einrichtungen. Beim Vollzug landes-
kirchlicher Aufgaben wirkt er nach Weisung der
zuständigen Leitungsorgane der Landeskirche
mit.
(2) Der Kirchenbezirk nimmt seine Aufgaben in
eigener Verantwortung und in einer eigenständi-
gen Dienstgemeinschaft wahr. Zu diesem Zweck
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kann er bezirkliche Dienste, Ämter und Einrich-
tungen schaffen und eigene Arbeitsformen ent-
wickeln.
(3) Die Wahrnehmung der Verwaltungsaufgaben
der Kirchenbezirke durch Verwaltungszweck-
verbände wird durch kirchliches Gesetz geregelt.
(4) Den Kirchenbezirken können durch Gesetz
bestimmte Aufgaben zur Erfüllung übertragen
werden. Das Gesetz bestimmt, in welchem Um-
fang die Kirchenbezirke bei der Aufgabenerfül-
lung an Weisungen gebunden sind.
(5) Der Kirchenbezirk pflegt die ökumenischen
Beziehungen zu anderen christlichen Kirchen
und Gemeinschaften und sucht das Gespräch und
die Begegnung mit nicht christlichen Religions-
gemeinschaften in seinem Bereich.“

10. In Artikel 37 Abs. 2 Satz 5 wird nach dem Wort
„ist“ das Wort „mehrmalig“ eingefügt.

11. In Artikel 41 Abs. 2 werden nach dem Wort „mit-
zuarbeiten“ die Worte „die Ordnungen der Lan-
deskirche zu wahren“ eingefügt.

12. Artikel 43 Abs. 2 Nr. 7 wird aufgehoben.
13. Artikel 43 Abs. 3 wird wie folgt gefasst:

„(3) Der Kirchenbezirk wird im Rechtsverkehr
gemeinschaftlich durch Dekanin oder den Dekan
und die Dekanstellvertreterin oder den Dekans-
tellvertreter oder durch eine dieser Personen, zu-
sammen mit einem weiteren Mitglied des Be-
zirkskirchenrates, vertreten.“

14. In Artikel 65 Abs. 2 wird
a) Nummer 5 wie folgt gefasst:

„5. die Einführung des Katechismus, der
Agenden, der Lebensordnungen sowie des
Gesangbuches zu genehmigen. Frühzeitig
im Prozess der Erarbeitung eines dieser Bü-
cher legt der Landeskirchenrat fest, wie die
Gemeinden und Kirchenbezirke an der Er-
arbeitung beteiligt werden. Der Landessyn-
ode ist vor Beschlussfassung über die Er-
gebnisse dieses Beteiligungsprozesses zu
berichten;“

b) nach Nummer 5 folgende Nummer 6 ange-
fügt:
„6. über die Entlassung aus dem Amt der
Landessynode nach den gesetzlichen Be-
stimmungen zu entscheiden.“

15. Artikel 67 Abs. 2 wird wie folgt gefasst:
„(2) Nach Abschluss des Wahlverfahrens in den
Bezirkssynoden beruft die Präsidentin oder der
Präsident der amtierenden Landessynode die
neue Landessynode zu ihrer ersten Tagung ein.
Die Synodalen werden von Mitgliedern des Prä-
sidiums der Landessynode sowie von der Lan-
desbischöfin oder dem Landesbischof gottes-
dienstlich in ihr Amt eingeführt. In diesem Rah-
men nimmt die Präsidentin oder der Präsident der
amtierenden Landessynode allen Synodalen fol-
gendes Versprechen ab:

„Ich verspreche, in der Landessynode gewissen-
haft und sachlich mitzuarbeiten, die Ordnungen
der Landeskirche zu wahren und nach bestem
Wissen und Gewissen dafür zu sorgen, dass ihre
Beschlüsse dem Bekenntnis der Landeskirche
entsprechen und dem Auftrag der Kirche Jesu
Christi dienen.“

16. In Artikel 78 Abs. 2 wird
a) am Ende von Nummer 11 der Punkt durch

ein Semikolon ersetzt,
b) folgende Nummer 12 angefügt:

„12. über eine Entlassung aus den Ämtern
im Ältestenkreis, Kirchengemeinderat, Be-
zirkssynode und Bezirkskirchenrat nach den
gesetzlichen Bestimmungen zu entschei-
den.“

17. Artikel 82 Abs. 3 wird wie folgt gefasst:
„(3) Die synodalen Mitglieder des Landeskir-
chenrates und ihre Stellvertreterinnen und Stell-
vertreter werden von der Landessynode spätes-
tens in der zweiten Tagung der Amtszeit der Lan-
dessynode gewählt. Von den Mitgliedern nach
Absatz 1 Nr. 2 und 5 dürfen höchstens die Hälfte
der Personen ordiniert sein oder mit einem Be-
schäftigungsgrad von mindestens 50 Prozent im
Dienst der Kirche einschließlich der Diakonie
stehen, soweit diese der kirchlichen Aufsicht der
Landeskirche unterliegt. Das Wahlverfahren
wird in der Geschäftsordnung der Landessynode
geregelt.“

18. In Artikel 83 Abs. 2 wird
a) Nummer 7 wie folgt gefasst:

„7. er trifft die ihm nach dem Pfarrdienst-
recht und dem Pfarrbesoldungsrecht zuge-
wiesenen Entscheidungen;“

b) am Ende von Nummer 10 der Semikolon
durch einen Punkt ersetzt,

c) Nummer 11 aufgehoben.
19. In Artikel 87 Nr. 2 werden nach dem Wort „Mit-

glied“ die Worte „oder dessen Stellvertretung“
eingefügt.

20. Artikel 89 Abs. 2 Satz 3 wird aufgehoben.
21. Artikel 90 Abs. 3 wird wie folgt gefasst:

„(3) Die Ordination erfolgt in einem Gottesdienst
nach der Ordnung der Agende. Die Ordinations-
verpflichtung nach dem Pfarrdienstrecht wird zu-
vor als schriftliche Verpflichtung entgegenge-
nommen.“

22. Artikel 103 wird wie folgt gefasst:
„Die Haushaltsführung und die Vermögensver-
waltung der Kirchengemeinden, der Kirchenbe-
zirke und deren Zweckverbände unterliegen der
Aufsicht des Evangelischen Oberkirchenrates.
Die Hebesätze für Ortskirchensteuern werden
von den Kirchengemeinderäten beschlossen und
bedürfen der Genehmigung des Evangelischen
Oberkirchenrates.“
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23. Artikel 107 Abs. 1 wird wie folgt gefasst:
„(1) Zur Erfüllung gemeinsamer Aufgaben von
Kirchengemeinden und von Kirchenbezirken,
insbesondere zum Vollzug der Verwaltungsge-
schäfte und diakonischer Aufgaben und zur Un-
terhaltung gemeinsamer Einrichtungen, können
diese zu einem Zweckverband zusammenge-
schlossen werden. Dem Verband können gleich-
zeitig sowohl Kirchengemeinden als auch Kir-
chenbezirke angehören. Der Evangelische Ober-
kirchenrat kann beantragen, dem Verband die
Rechte einer Körperschaft des öffentlichen
Rechts zu verleihen. Zum Vollzug der Verwal-
tungsgeschäfte der Kirchengemeinden und der
Kirchenbezirke, die nicht Stadtkirchenbezirke
sind, ist ein Verwaltungszweckverband zu bil-
den.“

24. Artikel 107 Abs. 4 wird wie folgt gefasst:
„(4) Die Rechtsverordnung regelt, soweit nicht
gesetzlich anderes vorgesehen ist, insbesondere:
1. die Zusammensetzung der Verbandsver-

sammlung und anderer Organe, das Verfahren
ihrer Bildung sowie Art und Umfang der Zu-
ständigkeit;

2. die Aufgaben, die für die Mitglieder wahrzu-
nehmen sind;

3. die Zuständigkeiten, die von den Mitgliedern
oder anderen Rechtsträgern auf den Verband
übertragen werden können. Die einzelnen
Kirchengemeinden oder Kirchenbezirke sol-
len in der Verbandsversammlung angemessen
vertreten sein. Durch Gesetz kann für einzelne

Zweckverbände vorgesehen werden, dass die
Verwaltungsgeschäfte des Zweckverbandes
durch einen dafür eingerichteten weiteren
Zweckverband erledigt werden.“

25. In Artikel 108 Abs. 1 Nr. 1 wird folgender Satz 2
angefügt:
„Ist ein Mitglied bei Beratung und Entscheidung
aufgrund einer Befangenheit ausgeschlossen, tritt
eine Beschlussunfähigkeit wegen Fehlens dieses
Mitglieds nicht ein.“

26. In Artikel 109 wird folgender Absatz 3 angefügt:
„(3) Personen, die an der Sitzung eines Organs
beratend teilnehmen können, sind auf Antrag der
Person über die Sitzungstermine und die Tages-
ordnung zu unterrichten. Es kann vorgesehen
werden, dass sie bei einzelnen Tagesordnungs-
punkten nicht an der Sitzung teilnehmen, wenn
dafür ein wichtiger Grund besteht. Beratenden
Mitgliedern stehen alle Mitgliedschaftsrechte zu
mit Ausnahme des Rechts, abzustimmen oder ge-
wählt zu werden, wenn vorgesehen ist, dass die
Wahl aus der Mitte des Organs erfolgt.“

Artikel 2 Inkrafttreten
Dieses kirchliche Gesetz tritt am 1. Januar 2019 in
Kraft.
Dieses kirchliche Gesetz wird hiermit verkündet.
K a r l s r u h e, den 24. Oktober 2018

Der Landesbischof
Prof. Dr. Jochen C o r n e l i u s - B u n d s c h u h

Evangelisch-Lutherische Kirche in Bayern

Nr. 25 – Kirchengesetz zur Änderung
des Kirchengesetzes zur Ausführung

des Kirchengesetzes über
Mitarbeitervertretungen in der EKD.

Vom 3. Dezember 2018.
(KABl. 2019 S. 7)

Die Landessynode hat das folgende Kirchengesetz be-
schlossen, das hiermit verkündet wird:

Artikel 1
Das Kirchengesetz zur Ausführung des Kirchengeset-
zes über Mitarbeitervertretungen in der Evangelischen
Kirche in Deutschland (AGMVG) vom 2. Dezember
2014 (KABl 2015 S. 9) wird wie folgt geändert:
1. § 2 wird wie folgt geändert:

a) In Absatz 3 werden das Komma und der letzte
Halbsatz durch die Worte „sowie mindestens
eine Stellvertretung.“ ersetzt.

b) Dem Absatz 3 wird folgender Satz 2 angefügt:

„Die Regelungen für die Ladung zu den Sit-
zungen werden in den Geschäftsordnungen
festgelegt.“

c) Absatz 6 erhalt folgende Fassung:
„Aus der Mitte der Vertrauenspersonen der
schwerbehinderten Mitarbeiter und Mitarbei-
terinnen sowie der Vertretungen der Jugendli-
chen und Auszubildenden von Kirche bzw.
Diakonie sind für den jeweiligen Gesamtaus-
schuss jeweils ein Vertreter bzw. eine Vertre-
terin zu wählen, der bzw. die an den Sitzungen
des Gesamtausschusses Kirche bzw. Diakonie
mit beratender Stimme teilnimmt.“

2. § 3 erhalt folgende Fassung:
§ 3

Wahlverfahren.
(1) Jeweils zu Beginn der Amtszeit wählen die
Mitarbeitervertretungen aus ihrer Mitte Delegierte
für die Wahlversammlung zur Wahl der Gesamt-
ausschüsse Kirche und Diakonie. Vertritt eine Ge-
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meinsame Mitarbeitervertretung kirchliche und di-
akonische Einrichtungen, werden Delegierte für
beide Wahlversammlungen gewählt.
(2) Die Zahl der von den Mitarbeitervertretungen
zu entsendenden Delegierten richtet sich nach der
Größe der Mitarbeitervertretung, sie bemisst sich
wie folgt:
1–3 Mitglieder: 1 Delegierte/-r
5–7 Mitglieder: 2 Delegierte
ab 9 Mitglieder: 3 Delegierte
Die Mitarbeitervertretungen sollen die Delegierten
bis spätestens 31. Mai des Wahljahres an die Ge-
schäftsstelle der Gesamtausschüsse melden.
(3) Die delegierten Mitglieder der Mitarbeiterver-
tretungen von Kirche und Diakonie werden jeweils
zu Beginn der regelmäßigen Amtszeit der Mitar-
beitervertretungen von den noch amtierenden Vor-
sitzenden der Gesamtausschüsse zu getrennten
Wahlversammlungen einberufen. Sie wählen je-
weils aus ihrer Mitte den Gesamtausschuss Kirche
und den Gesamtausschuss Diakonie.
Im Falle der Verhinderung einer bzw. eines Dele-
gierten kann diese bzw. dieser die Stimme in Text-
form auf einen anderen Delegierten bzw. eine an-
dere Delegierte ihrer bzw. seiner Mitarbeiterver-
tretung übertragen. Verhinderte Delegierte können
kandidieren, wenn zu Beginn der Wahlversamm-
lung ihre schriftliche Einverständniserklärung vor-
liegt.
(4) In einem ersten Wahlgang wählen die Dele-
gierten jedes Kirchenkreises aus ihrer Mitte ein
Mitglied ihres Kirchenkreises in den jeweiligen
Gesamtausschuss. § 10 Abs. 4 der Wahlordnung
zum Kirchengesetz über Mitarbeitervertretungen
in der Evangelischen Kirche in Deutschland
(Wahlordnung) gilt entsprechend.
(5) In einem zweiten Wahlgang wählen die Dele-
gierten der Mitarbeitervertretungen kirchlicher
Dienststellen weitere drei Mitglieder aus ihrer Mit-
te in den jeweiligen Gesamtausschuss, die Dele-
gierten der Mitarbeitervertretungen diakonischer
Einrichtungen wählen sieben. § 10 Abs. 4 Wahl-
ordnung gilt entsprechend.
(6) Für die Wahlverfahren gelten die Vorschriften
für das vereinfachte Verfahren der Wahlordnung
entsprechend.

3. § 5 erhalt folgende Fassung:
§ 5

Delegiertenversammlungen.
(1) Die Gesamtausschüsse Kirche und Diakonie
berufen jeweils für ihren Zuständigkeitsbereich
einmal im Jahr eine Delegiertenversammlung ein.
Im Jahr der Neuwahl der Gesamtausschüsse erset-
zen die jeweiligen Wahlversammlungen die Dele-
giertenversammlungen. In begründeten Ausnah-
mefallen kann eine außerordentliche Delegierten-
versammlung einberufen werden. Jeder Gesamt-
ausschuss kann pro Kirchenkreis einmal jährlich
eine Teildelegiertenversammlung einberufen.

(2) Die Zusammensetzung der Delegiertenver-
sammlung entspricht derjenigen der Wahlver-
sammlung nach § 3 Abs. 3; die Teildelegiertenver-
sammlung begrenzt sich auf die zur Wahlver-
sammlung delegierten Mitglieder eines Kirchen-
kreises.
(3) Die Delegiertenversammlung bzw. Teildele-
giertenversammlung wird von einem Mitglied des
jeweiligen Gesamtausschusses geleitet.
(4) Die Aufgaben der Delegiertenversammlung
sind insbesondere:
a) Nachwahl für während der Wahlperiode aus-

geschiedene Mitglieder des jeweiligen Ge-
samtausschusses gem. § 3 Abs. 5, sofern auch
die zugehörigen Ersatzmitglieder ausgeschie-
den sind.

b) Beratung von Angelegenheiten aus dem Zu-
ständigkeitsbereich des jeweiligen Gesamt-
ausschusses.

c) Einbringen von Antragen an den jeweiligen
Gesamtausschuss.

d) Entgegennahme des jährlichen Tätigkeitsbe-
richts des Gesamtausschusses.

(5) Die Aufgaben der Teildelegiertenversammlung
sind insbesondere:
a) Nachwahl für während der Wahlperiode aus-

geschiedene Mitglieder des jeweiligen Ge-
samtausschusses gem. § 3 Abs. 4, sofern auch
die zugehörigen Ersatzmitglieder ausgeschie-
den sind.

b) Informationsaustausch der Mitarbeitervertre-
tungen im jeweiligen Kirchenkreis. § 55 Buch-
st. a bis c MVG-EKD gelten entsprechend.

(6) Die Fahrtkosten der Delegierten für die Wahl-
versammlung und die Delegiertenversammlung
bzw. die Teildelegiertenversammlung werden von
der Geschäftsstelle nach § 8 erstattet.

4. § 6 wird wie folgt geändert:
a) Absatz 1 erhalt folgende Fassung:

„Die Vorsitzenden, jeweils ein stellvertreten-
der Vorsitzender bzw. eine stellvertretende
Vorsitzende sowie jeweils ein weiteres Mit-
glied des Gesamtausschusses Kirche und des
Gesamtausschusses Diakonie bilden den Lan-
desausschuss der Evangelisch-Lutherischen
Kirche in Bayern und ihrer Diakonie (Landes-
ausschuss).“

b) Absatz 5 erhalt folgende Fassung:
Die gem. § 2 Abs. 6 gewählten Interessenver-
treter bzw. Interessenvertreterinnen nehmen
an den Sitzungen des Landesausschusses mit
beratender Stimme teil.

5. In § 7 Abs. 3 wird die Zahl „zwei“ durch die Zahl
„drei“ ersetzt.

6. Dem § 8 Abs. 1 wird folgender Satz 2 angefügt:
„Der juristische Referent bzw. die juristische Re-
ferentin der Geschäftsstelle soll an den Sitzungen
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der Gesamtausschüsse und des Landesausschusses
beratend teilnehmen.“

Artikel 2
Dieses Kirchengesetz tritt am 1. Januar 2019 in Kraft.
M ü n c h e n, 3. Dezember 2018

Der Landesbischof
Dr. Heinrich B e d f o r d - S t r o h m

Nr. 26 – Kirchengesetz zur Änderung
des Kirchengesetzes über Wahl,
Berufung und Ausscheiden der

Mitglieder der Landessynode der Ev.-
Luth. Kirche in Bayern

(Landessynodalwahlgesetz – LSWG).
Vom 3. Dezember 2018.

(KABl. 2019 S. 8)
Die Landessynode hat das folgende Kirchengesetz be-
schlossen, das hiermit verkündet wird:

Artikel 1
Das Kirchengesetz über Wahl, Berufung und Aus-
scheiden der Mitglieder der Landessynode der Evan-
gelisch-Lutherischen Kirche in Bayern (Landessyno-
dalwahlgesetz – LSWG) in der Fassung der Bekannt-
machung vom 15. Februar 2001 (KABl S. 79, berich-
tigt KABl 2012, S. 353), geändert durch Kirchenge-
setz vom 6. April 2006 (KABl S. 146), wird wie folgt
geändert:
1. § 3 Abs. 2 Satz 3 wird wie folgt gefasst:

„Die Dekane bzw. Dekaninnen und die weiteren
ordinierten Synodalen werden von den Wahlbe-
rechtigten ihrer Wahlregion gewählt.“

2. § 6 wird wie folgt geändert:
a) Die Überschrift wird wie folgt gefasst:

„Wahlleitung“.
b) Absatz 1 wird wie folgt gefasst:

„Die Vorbereitung der Wahl im Stimmbezirk
obliegt dem Wahlleiter bzw. der Wahlleite-
rin.“

c) Absatz 3 wird aufgehoben.
d) Der bisherige Absatz 4 wird zu Absatz 3 und

wie folgt gefasst:
„Der Wahlleiter bzw. die Wahlleiterin achtet
auf die Einhaltung der Wahlvorschriften und
die Wahlberechtigung.“

3. In § 8 Abs. 1 Satz 1 werden die Wörter „können
im Benehmen mit dem bzw. der Wahlkreisbeauft-
ragten beschließen“ durch die Wörter ersetzt
„sollen dafür Sorge tragen.“

4. § 9 wird wie folgt gefasst:
„(1) Die Wahl zur Landessynode wird als allge-
meine Briefwahl durchgeführt.

(2) Allen Wahlberechtigten werden über die
Wahlkreisbeauftragten und die Wahlleiter bzw.
Wahlleiterinnen vom Büro der Landessynode die
Wahlunterlagen mit Wahlausweis, Stimmzettel,
Wahlumschlag und Rücksendeumschlag über-
mittelt. Uber die Übermittlung an die Wahlbe-
rechtigten fertigt der Wahlleiter bzw. die Wahl-
leiterin eine Dokumentation an.
(3) Im Rücksendeumschlag werden der Wahlaus-
weis und der im verschlossenen Wahlumschlag
enthaltene Stimmzettel zusammengefugt (Wahl-
brief) und dem bzw. der Wahlkreisbeauftragten
übersandt. Der Wahlbrief muss dem bzw. der
Wahlkreisbeauftragten spätestens einen Tag vor
dem Wahltag gem. § 2 zugegangen sein.“

5. § 10 wird wie folgt gefasst:
„(1) Die Abstimmung ist geheim. Dabei dürfen
nur die vom Büro der Landessynode ausgegebe-
nen Stimmzettel benutzt werden.
(2) Die Wahlberechtigten kennzeichnen auf dem
Stimmzettel die Namen derjenigen Personen, die
sie zu Synodalen wählen. Sie dürfen nur jeweils
so viele Namen kennzeichnen, wie Dekane und
Dekaninnen, weitere ordinierte Synodale und
nicht ordinierte Synodale zu wählen sind.
(3) Die Wahlberechtigten haben ihren Stimmzet-
tel persönlich im Wahlumschlag zu verschließen
und zusammen mit dem Wahlausweis in den
Rücksendeumschlag zu geben.“

6. § 11 wird wie folgt gefasst:
„(1) Der Wahlkreisausschuss bildet zur Ermitt-
lung des Wahlergebnisses aus seiner Mitte einen
Zahlausschuss mit mindestens sieben Mitglie-
dern. Diesem müssen der bzw. die Wahlkreisbe-
auftragte und seine bzw. ihre Vertretung angehö-
ren.
(2) Die dem bzw. der Wahlkreisbeauftragten zu-
gegangenen Briefwahlunterlagen werden am
Wahltag dem Zahlausschuss übergeben; die Zahl
der Wahlumschlage wird festgestellt und mit der
Anzahl der Stimmberechtigten verglichen.
(3) Der bzw. die stellvertretende Wahlkreisbe-
auftragte öffnet in Gegenwart zweier Mitglieder
des Zahlausschusses einzeln die Rücksendeum-
schlage und prüft die Wahlberechtigung anhand
des beigefugten Wahlausweises. Nichtig sind
Briefwahlunterlagen, die keinem bzw. keiner
Wahlberechtigten zugeordnet werden können.
Stellt er bzw. sie die Wahlberechtigung fest, dann
trennt er bzw. sie jeweils die verschlossenen
Wahlumschlage von den Wahlausweisen und
übergibt sie unterschiedlichen Mitgliedern des
Zahlausschusses zur Verwahrung bzw. zur räum-
lich getrennten weiteren Auszahlung. Falls ein
Wahlumschlag mehr als einen Stimmzettel ent-
halt, ist die Stimmabgabe ungültig.“

7. § 12 wird wie folgt geändert:
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a) In Abs. 1 wird das Wort „Wahlkreisaus-
schuss“ durch das Wort „Zahlausschuss“ er-
setzt.

b) In Abs. 2 Nr. 1 wird das Wort „Wahlkreis-
ausschuss“ durch die Wörter „Büro der Lan-
dessynode“ ersetzt.

8. § 13 wird wie folgt gefasst:
„(1) Der Zahlausschuss stellt fest, wie viele Stim-
men auf die Vorgeschlagenen entfallen sind. Zu-
gleich stellt er das Wahlergebnis fest.
(2) Gewählt sind diejenigen Dekane, Dekanin-
nen, weiteren Ordinierten und nicht Ordinierten,
die jeweils in ihrem Teilwahlkreis oder ihrer
Wahlregion die meisten Stimmen erhalten haben.
Sind mehrere Mitglieder zu wählen, so sind sie in
der Reihenfolge der auf sie entfallenden Stimmen
gewählt. Bei Stimmengleichheit entscheidet das
Los, das der bzw. die Wahlkreisbeauftragte zieht.
(3) In den Teilwahlkreisen und Wahlregionen
sind erste und zweite Stellvertretung für die je-
weils gewählten Mitglieder die für die jeweilige
Wahlregion Vorgeschlagenen in der Reihenfolge
der auf sie entfallenden Stimmenzahl; Absatz 2
Satz 3 gilt entsprechend.“

9. § 15 wird wie folgt gefasst:
„In die Landessynode können Kirchenmitglieder
berufen werden, die
a) die Voraussetzungen des § 4 Abs. 3 erfüllen,
b) am Wahltag das 18. Lebensjahr vollendet ha-
ben,
c) nicht in den endgültigen Wahlvorschlag nach
§ 7 Abs. 7 aufgenommen waren und
d) bereit sind, die Führung ihres Amtes nach den
kirchlichen Ordnungen zu geloben.“

10. Der V. Abschnitt erhalt die Überschrift „Jugend-
synodale“.

11. § 17 wird wie folgt geändert:

a) Die Bestimmung erhalt die Überschrift „Ju-
gendsynodale“.

b) In Absatz 1 wird das Wort „Jugenddelegier-
ten“ durch das Wort „Jugendsynodalen“ er-
setzt.

c) In Absatz 2 Satz 1 wird das Wort „Jugend-
delegierte“ durch das Wort „Jugendsynoda-
le“ ersetzt.

12. Die Anlage wird wie folgt geändert:
a) Die Angaben zum Wahlkreis 5 (Nürnberg)

werden wie folgt geändert:
aa) Beim Teilwahlkreis 056 wird in der Spal-
te „auf den Teilwahlkreis (TWK) entfallende
nicht ordinierte Synodale“ die Zahl „3“ durch
die Zahl „2“ ersetzt.
bb) In der Spalte „Zahl der Synodalen im
Wahlkreis ordiniert/ nicht ordiniert“ wird die
Angabe „6/14“ durch die Angabe „6/13“ er-
setzt.

b) Die Angaben zum Wahlkreis 6 (Regensburg)
werden wie folgt geändert:
aa) Beim Teilwahlkreis 061 wird in der Spal-
te „auf den Teilwahlkreis (TWK) entfallende
nicht ordinierte Synodale“ die Zahl „1“ durch
die Zahl „2“ ersetzt.
bb) In der Spalte „Zahl der Synodalen im
Wahlkreis ordiniert/ nicht ordiniert“ wird die
Angabe „3/6“ durch die Angabe „3/7“ ersetzt.

Artikel 2
Dieses Kirchengesetz tritt am 1. Januar 2019 in Kraft.
M ü n c h e n, 3. Dezember 2018

Der Landesbischof
Dr. Heinrich B e d f o r d - S t r o h m

Evangelisch-lutherische Landeskirche in Braunschweig

Nr. 27 – Zwanzigstes Kirchengesetz zur
Änderung der Verfassung der Ev.-luth.

Landeskirche in Braunschweig.
Vom 23. November 2018.

(ABl. 2019 S. 3)
Die Landessynode der Evangelisch-lutherischen Lan-
deskirche in Braunschweig hat aufgrund der Artikel
92, 93 und 94 Absatz I bis III i. V. m. Artikel 66 Absatz
3 der Kirchenverfassung das folgende Kirchengesetz
beschlossen:

Artikel 1
Änderung der Kirchenverfassung

Die Verfassung der Ev.-luth. Landeskirche in Braun-
schweig vom 6. Februar 1970 (ABl. 1970 S. 46), die
zuletzt durch Kirchengesetz vom 13. November 2009
(ABl. 2010 S. 2) geändert worden ist, wird wie folgt
geändert: Artikel 20 a) wird wie folgt gefasst:
„a) die Kirchengemeinden, die Propsteien, die Kir-
chengemeindeverbände, die Kirchenverbände, die
Propsteiverbände und die Landeskirche als Körper-
schaften öffentlichen Rechts,“
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Artikel 2
Inkrafttreten

Das Kirchengesetz tritt am 1. Januar 2019 in Kraft.
G o s l a r , den 23. November 2018

Ev.-luth. Landeskirche in Braunschweig
Kirchenregierung

Dr. Christoph M e y n s Landesbischof

Nr. 28 – Erstes Kirchengesetz zur
Änderung des Kirchengesetzes zur

Struktur- und Gemeindepfarrstellen-
planung in der Ev.-luth. Landeskirche

in Braunschweig.
Vom 23. November 2018.

(ABl. 2019 S. 3)
Aufgrund von Artikel 92 e), 93, 94 Absatz 1 der Kir-
chenverfassung der Evangelisch-lutherischen Landes-
kirche in Braunschweig hat die Landessynode das fol-
gende Kirchengesetz beschlossen:

Artikel 1
Änderung des Kirchengesetzes zur

Strukturund Gemeindepfarrstellenplanung in
der Evangelisch-lutherischen Landeskirche in

Braunschweig
Das Kirchengesetz zur Struktur- und Gemeindepfarr-
stellenplanung in der Evangelisch-lutherischen Lan-
deskirche in Braunschweig vom 29. Mai 2015 (ABl.
2015 S. 74 ff.) wird wie folgt geändert:
Artikel 5 Absatz 3 wird gestrichen.

Artikel 2
Inkrafttreten

Das Kirchengesetz tritt am 1. Januar 2019 in Kraft.
G o s l a r , den 23. November 2018

Ev.-luth. Landeskirche in Braunschweig
Kirchenregierung

Dr. Christoph M e y n s Landesbischof

Nr. 29 – Kirchengesetz zur vierten
Änderung des Kirchengesetzes zur
Ergänzung des Kirchenbeamten-

gesetzes der EKD.
Vom 23. November 2018.

(ABl. 2019 S. 3)
Die Landessynode der Evangelisch-lutherischen Lan-
deskirche in Braunschweig hat aufgrund von Artikel
92, 93 und 94 Absatz 1 der Kirchenverfassung das
folgende Kirchengesetz beschlossen:

Artikel 1
Änderung des Kirchengesetzes zur Ergänzung
des Kirchenbeamtengesetzes der Evangelischen

Kirche in Deutschland
Das Kirchengesetz zur Ergänzung des Kirchenbeam-
tengesetzes der Evangelischen Kirche in Deutschland
vom 17. November 2006 (ABl. 2006 S. 3), mit Ände-
rung vom 6. März 2010 (ABl. 2010 S. 105) und vom
5. Mai 2017 (ABl. 2017 S. 87 ff.), zuletzt geändert
durch das Kirchengesetz zur Änderung des Reisekos-
tenrechts vom 24. November 2017 (ABl. 2018 S. 8)
wird wie folgt geändert:
Folgender § 15b wird nach § 15a eingefügt:
„§ 15b (zu § 76 Absatz 1 Nr. 3 KBG.EKD) Wird ein
Kirchenbeamter oder eine Kirchenbeamtin durch den
Dienstherrn zur Ableistung eines Vorbereitungsdiens-
tes oder einer Probezeit außerhalb des Geltungsbe-
reichs des KBG.EKD ohne Besoldung beurlaubt und
bei dem anderen Dienstherrn in ein Beamtenverhältnis
auf Widerruf oder auf Probe berufen, so bleibt das be-
reits bestehende Kirchenbeamtenverhältnis unberührt.
Wird am Ende der Probezeit die Bewährung festge-
stellt, so ist der Kirchenbeamte oder die Kirchenbe-
amtin aus dem Kirchenbeamtenverhältnis zu entlas-
sen. § 54 Absatz 1 KBG.EKD findet Anwendung:“

Artikel 2
Inkrafttreten

Das Kirchengesetz tritt mit Wirkung vom 1. Januar
2019 in Kraft.
G o s l a r , den 23. November 2018

Ev.-luth. Landeskirche in Braunschweig
Kirchenregierung

Dr. Christoph M e y n s Landesbischof

Nr. 30 – Viertes Kirchengesetz zur
Änderung des Kirchengesetzes zur

Ergänzung des Pfarrdienstgesetzes der
EKD (PfDGErgG).

Vom 23. November 2018.
(ABl. 2019 S. 4)

Die Landessynode der Evangelisch-lutherischen Lan-
deskirche in Braunschweig hat aufgrund von Artikel
92, 93 und 94 Absatz 1 der Kirchenverfassung das
folgende Kirchengesetz beschlossen:

Artikel 1
Änderung des Kirchengesetzes zur Ergänzung

des Pfarrdienstgesetzes der Evangelischen
Kirche in Deutschland

Das Kirchengesetz zur Ergänzung des Pfarrdienstge-
setzes der Evangelischen Kirche in Deutschland vom
17. November 2012 (ABl. 2013 S. 78), das zuletzt
durch das Kirchengesetz zur Änderung des Reisekos-
tenrechts vom 24. November 2017 (ABl. 2018 S. 8)
geändert worden ist, wird wie folgt geändert:
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In § 25 Absatz 1 Satz 2 werden nach dem Wort „Quar-
tiersversammlung“ die Wörter „bzw. der Vorstand des
Kirchengemeindeverbandes“ eingefügt.

Artikel 2
Inkrafttreten

Das Kirchengesetz tritt mit Wirkung vom 1. Januar
2019 in Kraft.
G o s l a r , den 23. November 2018

Ev.-luth. Landeskirche in Braunschweig
Kirchenregierung

Dr. Christoph M e y n s Landesbischof

Nr. 31 – Kirchengesetz zur Ergänzung
und Durchführung des Kirchen-

gesetzes über den Datenschutz der EKD
(Datenschutz-Anwendungsgesetz –

DSAG).
Vom 23. November 2018.

(ABl. 2019 S. 4)
Zur Ergänzung und Durchführung des Kirchengeset-
zes über den Datenschutz der Evangelischen Kirche in
Deutschland (DSG-EKD) vom 15. November 2017
(ABl. EKD S. 353) hat die Landessynode aufgrund
von Artikel 92e), 93, 94 Absatz 1 der Kirchenverfas-
sung der Evangelisch-lutherischen Landeskirche in
Braunschweig das folgende Kirchengesetz beschlos-
sen:

§ 1
Anwendungsbereich

Kirchliche Stellen gemäß § 2 Absatz 1 Satz 1 DSG-
EKD sind die Landeskirche, die Propsteien, die Props-
teiverbände, die Kirchengemeinden, die Kirchenver-
bände, die Kirchengemeindeverbände, die Norddeut-
sche Versorgungskasse für Pfarrer und Kirchenbeam-
te, alle der Landeskirche zugeordneten kirchlichen
und diakonischen Werke und Einrichtungen ohne
Rücksicht auf deren Rechtsform sowie die der Auf-
sicht der Landeskirche unterstehenden rechtsfähigen
Stiftungen.

§ 2
Errichtung der Aufsichtsbehörden und

Bestellung der Beauftragten für den Datenschutz
Die Aufgaben der Aufsichtsbehörde werden für die
Landeskirche und die ihr zugeordneten diakonischen
Werke und Einrichtungen durch die Aufsichtsbehörde
der Evangelischen Kirche in Deutschland wahrge-
nommen. Mit Zustimmung der Kirchenregierung
kann das Landeskirchenamt eine eigene Aufsichtsbe-
hörde für die Landeskirche oder das Diakonische
Werk evangelischer Kirchen in Niedersachsen e.V.
einrichten. Die Entscheidung über die Errichtung einer
eigenen Aufsichtsbehörde für das Diakonische Werk
evangelischer Kirchen in Niedersachsen e.V. bedarf
des Einvernehmens der beteiligten Kirchen.

§ 3
Diakonisches Werk evangelischer Kirchen in

Niedersachsen e.V.
Das Diakonische Werk evangelischer Kirchen in Nie-
dersachsen e.V. verpflichtet seine Mitglieder zur Be-
achtung dieses Kirchengesetzes und der zu diesem
Gesetz erlassenen Rechtsvorschriften in seiner Sat-
zung.

§ 4
Örtlich Beauftragte für den Datenschutz

Die Verpflichtung zur gemeinsamen Bestellung von
örtlich Beauftragten für den Datenschutz und Näheres
zum Umfang der Tätigkeit sowie Mitteilungs- und Be-
kanntmachungspflichten werden durch Kirchenver-
ordnung geregelt.

§ 5
Verantwortliche Stelle

(1) Verantwortliche Stelle für die Einhaltung und Um-
setzung der Bestimmungen zum Datenschutz sind für
den Bereich der Landeskirche das Landeskirchenamt,
für die Propsteien, Kirchengemeinden und die anderen
kirchlichen Körperschaften das jeweils für die Vertre-
tung im Rechtsverkehr zuständige Organ.
(2) Für unselbständige Einrichtungen der kirchlichen
Körperschaften kann die Aufgabe der verantwortli-
chen Stelle auf die jeweilige Leitung der Einrichtung
übertragen werden.
(3) Verantwortliche Stelle für die Einhaltung und Um-
setzung der Bestimmungen zum Datenschutz in den
kirchlichen Diensten, Werken und Einrichtungen mit
eigener Rechtspersönlichkeit ist das durch Kirchen-
gesetz, Satzung, Vereinbarung oder Stiftungsurkunde
mit der Geschäftsführung beauftragte Organ.

§ 6
Übersicht über die kirchlichen Werke und

Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit
Die Übersicht gemäß § 2 Absatz 1 Satz 3 DSG-EKD
führt das Landeskirchenamt.

§ 7
Verzeichnis von Verarbeitungstätigkeiten

Für Verarbeitungstätigkeiten gemäß § 31 Absatz 1
DSG-EKD, die einheitlich in der Landeskirche durch-
geführt werden, wird das Verarbeitungsverzeichnis
zentral im Landeskirchenamt geführt.

§ 8
Automatisierte Abrufverfahren und

gemeinsame Dateien
Die Einrichtung eines automatisierten Abrufverfah-
rens oder einer gemeinsamen automatisierten Datei, in
oder aus der mehrere verantwortliche Stellen perso-
nenbezogene Daten verarbeiten, ist zulässig, soweit
dies unter Berücksichtigung der Rechte und Freiheiten
der betroffenen Personen und der Aufgaben der betei-
ligten Stellen angemessen ist und durch technische
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und organisatorische Maßnahmen Risiken für die
Rechte und Freiheiten der betroffenen Personen ver-
mieden werden können.

§ 9
Weitere Regelungen

(1) Das Nähere zu den Grundsätzen des Datenschut-
zes, insbesondere in den Aufgabenbereichen der Ver-
kündigung, Seelsorge, Bildung, Diakonie und Mission
sowie in den Aufgaben der Leitung und Verwaltung
wird durch Kirchenverordnung geregelt.
(2) Das Landeskirchenamt und das Diakonische Werk
in Niedersachsen e.V. können jeweils für ihren Be-
reich für die Umsetzung der aus dem DSG-EKD re-
sultierenden Verpflichtungen der kirchlichen Stellen,
insbesondere für die Informationspflichten, die Ver-
pflichtung auf das Datengeheimnis, das Verzeichnis
von Verarbeitungstätigkeiten, die Meldung von Ver-
letzung des Schutzes personenbezogener Daten an die
Aufsichtsbehörde sowie für die Datenschutzfolgenab-

schätzung Formblätter, Muster und andere Vordrucke
empfehlen oder für verbindlich erklären.

Artikel 10
Inkrafttreten

(1) Dieses Kirchengesetz tritt am 1. Januar 2019 in
Kraft.
(2) Mit dem Inkrafttreten dieses Kirchengesetzes tritt
das Kirchengesetz der Konföderation evangelischer
Kirchen in Niedersachsen zur Ergänzung und Durch-
führung des Kirchengesetzes über den Datenschutz
der Evangelischen Kirche in Deutschland vom
23. November 1995 (ABl. 1996 S. 43), zuletzt geän-
dert durch Kirchengesetz vom 9. März 2013 (ABl.
2013 S. 52) außer Kraft.
G o s l a r , den 23. November 2018

Ev.-luth. Landeskirche in Braunschweig
Kirchenregierung

Dr. Christoph M e y n s Landesbischof

Evangelische Kirche von Kurhessen-Waldeck

Nr. 32 – Kirchengesetz über
Regelungen zur Leitung in den

Kirchenkreisen (41. Kirchengesetz zur
Änderung der Grundordnung).

Vom 28. November 2018.
(KABl. S. 222)

Die Landessynode der Evangelischen Kirche von Kur-
hessen-Waldeck hat das folgende Kirchengesetz be-
schlossen:

Artikel 1
Änderung der Grundordnung

Die Grundordnung der Evangelischen Kirche von
Kurhessen-Waldeck vom 22. Mai 1967 (KABl. S. 19),
zuletzt geändert durch das Kirchengesetz über die Än-
derung von Bestimmungen über die Kirchenvorstände
und die Kirchenvorstandswahl (40. Kirchengesetz zur
Änderung der Grundordnung) vom 24. April 2018
(KABl. S. 94), wird wie folgt geändert:
1. In Artikel 14 Absatz 2 wird ein neuer Satz 4 mit

folgendem Wortlaut angefügt:
„Pfarrer der Gemeinde sind auch die Pröpste und
Dekane, deren Pfarrstelle der Gemeinde zugeord-
net ist.“

2. In Artikel 85 Absatz 1 wird ein neuer Satz 3 mit
folgendem Wortlaut angefügt:
„In Kirchenkreisen mit mehreren Dekanen vertre-
ten sich die Dekane gegenseitig; die Kreissynode
kann beschließen, dass die Dekane außerdem je-
weils durch ein geistliches Mitglied des Kirchen-

kreisvorstandes vertreten werden; Satz 2 gilt ent-
sprechend.“

Artikel 2
Änderung des Pfarrstellenbudgetgesetzes

1. In § 2 Absatz 3 des Kirchengesetzes über Pfarr-
stellenbudgets der Kirchenkreise vom 25. April
2017 (KABl. S. 62) wird ein neuer Satz 2 mit fol-
gendem Wortlaut angefügt:
„Der regionale Dienstauftrag kann in der vollstän-
digen oder teilweisen Versorgung der Pfarrstelle
des zweiten geistlichen Mitglieds des Kirchen-
kreisvorstandes bestehen, das zur Wahrnehmung
der Stellvertretung der Dekanin oder des Dekans
von der Pflicht zur Dienstleistung in seiner Pfarr-
stelle freigestellt ist.“

2. In § 6 Absatz 7 wird ein neuer Satz 3 mit folgendem
Wortlaut angefügt:
„Sätze 1 und 2 gelten nicht für Dienstaufträge nach
§ 2 Absatz 3 Satz 2.“

Artikel 3
Änderung des Besoldungs- und
Versorgungsausführungsgesetzes

In § 6 des Ausführungsgesetzes der Evangelischen
Kirche von Kurhessen-Waldeck zum Besoldungs- und
Versorgungsgesetz der EKD vom 22. November 2016
(KABl. S. 159) wird ein neuer Absatz 6 mit folgendem
Wortlaut angefügt:
„(6) Pfarrerinnen und Pfarrer, die als zweites geistli-
ches Mitglied im Kirchenkreisvorstand zur Wahrneh-
mung der Stellvertretung der Dekanin oder des Dekans
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im Umfang eines halben Dienstauftrages von der
Pflicht zur Dienstleistung in ihrer Pfarrstelle freige-
stellt sind, erhalten eine Zulage. Die Zulage wird in
Höhe der Hälfte des Unterschiedsbetrages zwischen
den Grundgehaltssätzen der Besoldungsgruppe A14
und der Besoldungsgruppe A15 der Bundesbesol-
dungsordnung aus der jeweils persönlich zustehenden
Erfahrungsstufe gewährt. Die Zulage ist ruhegehalt-
fähig, wenn sie mindestens fünf Jahre bezogen wur-
de.“

Artikel 4
Inkrafttreten

Dieses Kirchengesetz tritt am 1. Januar 2019 in Kraft.
Vorstehendes Kirchengesetz wird hiermit verkündet.
K a s s e l , den 7. Dezember 2018

Dr. H e i n
Bischof

Nr. 33 – Kirchengesetz zur Änderung
der Ausführungsgesetze zum

Besoldungs- und Versorgungsgesetz
und zum Pfarrdienstgesetz der EKD.

Vom 26. November 2018.
(KABl. S. 222)

Die Landessynode der Evangelischen Kirche von Kur-
hessen-Waldeck hat das folgende Kirchengesetz be-
schlossen:

Artikel 1
Änderung des Besoldungs- und
Versorgungsausführungsgesetzes

Das Ausführungsgesetz der Evangelischen Kirche von
Kurhessen-Waldeck zum Besoldungs- und Versor-
gungsgesetz der EKD (Besoldungs- und Versorgungs-
ausführungsgesetz) vom 22. November 2016 (KABl.
S. 160) wird wie folgt geändert:

§ 8 Absatz 1 Satz 1 wird wie folgt gefasst:
„Dienstwohnungen sollen Gemeindepfarrerinnen und
-pfarrern nur zugewiesen werden, wenn ihre Pfarrstel-
le mit einem vollen gemeindlichen Dienstauftrag ver-
bunden ist; der Kirchenkreisvorstand kann Ausnah-
men insbesondere zulassen, wenn die Pfarrstelle vor-
aussichtlich spätestens nach Ablauf von sechs Jahren
mit einem vollen gemeindlichen Dienstauftrag ver-
bunden sein wird oder wenn ohne die Zuweisung einer
Dienstwohnung die Besetzung der Pfarrstelle erheb-
lich erschwert wird.

Artikel 2
Änderung des Ausführungsgesetzes zum

Pfarrdienstgesetz der EKD
Das Ausführungsgesetz der Evangelischen Kirche von
Kurhessen-Waldeck zum Pfarrdienstgesetz der EKD
vom 24. November 2011 (KABl. S. 248), zuletzt ge-
ändert durch das Kirchengesetz zur Einführung von
Pfarrstellenbudgets in den Kirchenkreisen der Evan-
gelischen Kirche von Kurhessen-Waldeck (38. Kir-
chengesetz zur Änderung der Grundordnung) vom 25.
April 2017 (KABl. S. 66), wird wie folgt geändert:
§ 15 Absatz 3 Satz 1 wird wie folgt gefasst:
„Gemeindepfarrerinnen und -pfarrer mit einge-
schränktem Dienstauftrag haben in der Regel inner-
halb des Gebietes ihrer Kirchengemeinde ihren Wohn-
sitz zu nehmen.“

Artikel 3 Inkrafttreten
Dieses Kirchengesetz tritt am Tage nach seiner Be-
kanntmachung in Kraft.
Vorstehendes Kirchengesetz wird hiermit verkündet.
K a s s e l , den 7. Dezember 2018

Dr. H e i n
Bischof

Evangelisch-Lutherische Kirche in Norddeutschland

Nr. 34 – Erstes Kirchengesetz zur
Änderung des

Kirchenbesoldungsgesetzes.
Vom 23. November 2018.

(KABl. 2019 S. 3)
Die Landessynode hat das folgende Kirchengesetz be-
schlossen:

Artikel 1
Änderung des Kirchenbesoldungsgesetzes

Das Kirchenbesoldungsgesetz vom 3. November 2017
(KABl. S. 506) wird wie folgt geändert:
1. In der Inhaltsübersicht wird nach der Angabe zu

§ 13 die folgende Angabe eingefügt:
„§ 13a Ausgleichszulage bei Beurlaubung zur
Wahrnehmung der Gefängnisseelsorge“.

2. Nach § 13 wird folgender § 13a eingefügt:
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„§ 13a
Ausgleichszulage bei Beurlaubung zur Wahrneh-

mung der Gefängnisseelsorge
(1) Pastorinnen und Pastoren, die zur Wahrneh-
mung der Seelsorge in den Justizvollzugs- und Ab-
schiebeeinrichtungen durch die Evangelisch-Lu-
therische Kirche in Norddeutschland zum Land
Schleswig-Holstein im kirchlichen Interesse ohne
Dienstbezüge beurlaubt sind, und deren Besoldung
während der Beurlaubung geringer ist als nach die-
sem Kirchengesetz, wird eine monatliche wider-
rufliche Ausgleichzulage aus Mitteln des zustän-
digen Hauptbereichs gewährt. Die Ausgleichszu-
lage wird in Höhe des Unterschieds zwischen der
jeweils gewährten Besoldung beim Land ein-
schließlich der Sonderzahlungen und etwaiger Zu-
lagen und der Besoldung, die ihnen im Dienstver-
hältnis zur Evangelisch-Lutherischen Kirche in
Norddeutschland nach diesem Kirchengesetz zu-
stehen würde, gewährt.
(2) Die Höhe der Ausgleichszulage nach Absatz 1
wird zu Beginn der Beurlaubung für das laufende
Kalenderjahr sowie im Dezember eines jeden Jah-
res für das folgende Kalenderjahr vorläufig fest-
gesetzt. Ändern sich die persönlichen Verhältnisse
der Pastorin bzw. des Pastors oder die durch das
Land gewährte Besoldung in erheblichem Maß, hat
sie bzw. er dies unverzüglich schriftlich der für die
Auszahlung der Zulage zuständigen Stelle anzu-
zeigen. In diesem Fall ist die Höhe der Zulage un-
terjährig neu festzusetzen. Die Ausgleichszulage
wird für das laufende Kalenderjahr im Dezember
eines jeden Jahres sowie bei der Beendigung der
Beurlaubung abgerechnet. Die Ausgleichszulage

steht insoweit unter dem Vorbehalt der Rückfor-
derung.
(3) Für die zum Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses
Kirchengesetzes zum Land Schleswig-Holstein
beurlaubten Pastoren wird die Zulage für die Ka-
lenderjahre 2016 bis 2019 unverzüglich nach der
Verkündung dieses Kirchengesetzes im Kirchli-
chen Amtsblatt festgesetzt.“

Artikel 2
Änderung der

Personalkostenabrechnungsverordnung
Dem § 2 Absatz 2 der Personalkostenabrechnungs-
verordnung vom 7. Mai 2007 (GVOBl. S. 150), die
zuletzt durch Artikel 5 des Kirchengesetzes vom
3. November 2017 (KABl. S. 506, 519) geändert wor-
den ist, wird folgender Satz angefügt:
„Zu den Dienstbezügen, sonstigen Bezügen und Zu-
schlägen zählt nicht die Ausgleichszulage nach § 13a
Kirchenbesoldungsgesetz.“

Artikel 3
Inkrafttreten

Dieses Kirchengesetz tritt mit Wirkung vom 1. Okto-
ber 2016 in Kraft.
Das vorstehende, von der Landessynode am 17. No-
vember 2018 beschlossene Kirchengesetz wird hier-
mit verkündet.
S c h w e r i n, 23. November 2018

Der Vorsitzende der Ersten Kirchenleitung
Gerhard U l r i c h

Landesbischof

Evangelische Kirche der Pfalz

Nr. 35 – Gesetz zur Einführung der
Kirchenagende VII – Die Bestattung –

in der Ev. Kirche der Pfalz
(Protestantische Landeskirche).

Vom 24. November 2018.
(ABl. 2019 S. 2)

Die Landessynode hat mit der nach §§ 77 Absatz 2, 76
Nummer 1 der Verfassung der Evangelischen Kirche
der Pfalz (Protestantische Landeskirche) für die Ein-
führung von neuen Kirchenbüchern vorgeschriebenen
Mehrheit und nach Anhörung der Bezirkssynoden das
folgende Gesetz beschlossen:

§ 1 Einführung der Kirchenagende VII
Die Kirchenagende VII – Die Bestattung – in der aus
der Anlage1 zu diesem Gesetz ersichtlichen Fassung

wird als Ordnung der Bestattung in der Evangelischen
Kirche der Pfalz (Protestantische Landeskirche) ein-
geführt.

§ 2 Inkrafttreten, Außerkrafttreten
Dieses Gesetz tritt am Tag nach der Veröffentlichung
im Amtsblatt in Kraft. Gleichzeitig tritt das Gesetz
über die Ordnung des Begräbnisses vom 27. Juni 1962
(ABl. S. 111; 1963 S. 72) außer Kraft.
Dieses Gesetz wird hiermit verkündet.
S p e y e r, 24. November 2018

- Kirchenregierung -
S c h a d

Kirchenpräsident
1 (s. ABl. Pfalz 2019 S. 3)
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Evangelische Kirche von Westfalen

Nr. 36 – Gesetzesvertretende
Verordnung zur Änderung

dienstrechtlicher Vorschriften.
Vom 11. Oktober 2018.

(KABl. S. 198)
Auf Grund der Artikel 120 und 144 der Kirchenord-
nung der Evangelischen Kirche von Westfalen hat die
Kirchenleitung folgende Gesetzesvertretende Verord-
nung erlassen:

Artikel 1
Änderung des Ausführungsgesetzes zum

Pfarrdienstgesetz der EKD
Das Ausführungsgesetz zum Kirchengesetz zur Rege-
lung der Dienstverhältnisse der Pfarrerinnen und Pfar-
rer in der Evangelischen Kirche in Deutschland (Aus-
führungsgesetz zum Pfarrdienstgesetz der EKD – AG
PfDG.EKD) vom 15. November 2012 (KABl.
S. 309), zuletzt geändert durch die Gesetzesvertreten-
de Verordnung zur Änderung dienstrechtlicher Vor-
schriften vom 5. April 2017 (KABl. S. 54), wird wie
folgt geändert:
1. Nach § 8 wird folgender § 8a eingefügt:

„§ 8a
(zu § 38 PfDG.EKD)

Die Einziehung der Dienstwohnung oder von Tei-
len der Dienstwohnung ist mit Genehmigung des
Landeskirchenamtes zulässig.“

2. Nach § 17 wird folgender § 17a eingefügt:
„§ 17a

Das Pfarramt ist ein öffentliches Amt. Zur Her-
stellung der Publizität werden anlässlich bestimm-
ter dienstrechtlicher Ereignisse Personalnachrich-
ten im Kirchlichen Amtsblatt veröffentlicht. Dies
beinhaltet die Veröffentlichung des Kirchlichen
Amtsblattes in elektronischen Medien. Die Anläs-
se und die dabei veröffentlichten Daten ergeben
sich aus der Anlage zu diesem Gesetz, welche
durch Beschluss der Kirchenleitung geändert wer-
den kann.“

3. Nach § 18 wird folgende Anlage angefügt:
„Anlage zu § 17a

Anlass zu veröffentlichende
Daten

1. Ordination 1. Name der Pfarrerin
oder des Pfarrers

2. Ort der Ordination
3. Datum der Ordina-

tion
2. Verlust der 1. Name der Pfarrerin

oder des Pfarrers
2. Datum

Ordinationsrechte 3. Rechtsgrund für den
Verlust

3. Berufung oder
Einstellung in den
Probedienst

1. Name der Pfarrerin
oder des Pfarrers

2. Datum
4. Besetzung einer

Pfarrstelle
1. Bezeichnung der

Pfarrstelle
2. Name der Pfarrerin

oder des Pfarrers
3. Datum

5. Beurlaubung 1. Name der Pfarrerin
oder des Pfarrers

2. bisherige Pfarrstelle
3. Laufzeit der Beurlau-

bung
4. Rechtsgrund
5. gegebenenfalls An-

lass der Beurlaubung
6. Entlassung aus

dem Dienst oder
anderweitige Be-
endigung des
Pfarrdienstver-
hältnisses

1. Name der Pfarrerin
oder des Pfarrers

2. bisherige Pfarrstelle
3. Datum
4. Rechtsgrund

7. Versetzung oder
anderweitiger
Wechsel von oder
zu einem anderen
Dienstherrn

1. Name der Pfarrerin
oder des Pfarrers

2. bisherige Pfarrstelle
3. Datum
4. aufnehmender

Dienstherr
8. Ruhestand 1. Name der Pfarrerin

oder des Pfarrers
2. bisherige Pfarrstelle
3. Datum

9. Tod 1. Name der Pfarrerin
oder des Pfarrers

2. letzte Pfarrstelle
3. Datum

10. Wahlbestätigun-
gen der Wahl zur
Superintendentin
oder zum Superin-
tendenten, zur As-
sessorin oder zum
Assessor und zur
stellvertretenden
Assessorin oder
zum stellvertre-
tenden Assessor

1. Name der Pfarrerin
oder des Pfarrers

2. Datum und Bezeich-
nung der Wahlsynode

3. Amt, in das gewählt
wurde
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Artikel 2
Inkrafttreten

Die Verordnung tritt am 1. November 2018 in Kraft.
B i e l e f e l d, 11. Oktober 2018

Evangelische Kirche von Westfalen
Die Kirchenleitung

W a l l m a n n D r .  C o n r i n g

Nr. 37 – Kirchengesetz zur Änderung
des Kirchengesetzes zur Ausführung

des Besoldungs- und
Versorgungsgesetzes der EKD.

Vom 20. November 2018.
(KABl. S. 262)

Auf Grund des Artikels 120 Kirchenordnung der
Evangelischen Kirche von Westfalen und des § 8 Be-
soldungs- und Versorgungsgesetz der EKD hat die
Landessynode folgendes Kirchengesetz beschlossen:

Artikel 1
Änderung des Kirchengesetzes zur Ausführung
des Besoldungs- und Versorgungsgesetzes der

EKD
Im Kirchengesetz zur Ausführung des Besoldungs-
und Versorgungsgesetzes der EKD vom 17. Novem-

ber 2016 (KABl. S. 482), zuletzt geändert durch die
Gesetzesvertretende Verordnung zur Änderung des
Kirchengesetzes zur Ausführung des Besoldungs- und
Versorgungsgesetzes der EKD vom 1. Juni 2017
(KABl. S. 70, 131, 189), wird im Abschnitt I der An-
lage beim Teil „In der Evangelischen Kirche von
Westfalen“ nach Satz 3 der folgende Satz 4 angefügt:
„4Stellen Superintendentinnen und Superintendenten
sowie Assessorinnen und Assessoren im Rahmen von
Strukturveränderungen ihr Amt zur Verfügung, so
kann die Kirchenleitung bei Feststellung kirchlichen
Interesses bestimmen, dass ihnen die Ephoralzulage
bis zum Ende der ursprünglichen Amtszeit fortgezahlt
wird.“

Artikel 2
Inkrafttreten

Das Änderungsgesetz tritt am 1. Februar 2019 in Kraft.
B i e l e f e l d, 20. November 2018

Evangelische Kirche von Westfalen
Die Kirchenleitung

S c h l ü t e r D r .  K u p k e

D. Mitteilungen aus der Ökumene

––––––––––––––

E. Staatliche Gesetze, Anordnungen und Entscheidungen

––––––––––––––
.

Amtsblatt der Evangelischen Kirche in Deutschland Nr. 3/19   69



F. Mitteilungen

Evangelisch-Lutherische Kirche in Bayern -
Entlassung aus dem Dienst unter Verlust der Rechte aus der Ordination

Gemäß § 5 Absatz 3 des Pfarrdienstgesetzes der Evan-
gelischen Kirche in Deutschland wird mitgeteilt, dass
Pfarrer Christian Brecheis, Strössendorf, mit Ablauf
des 31. Januar 2019 unter Verlust seiner Rechte aus
der Ordination aus dem Dienst der Evangelisch-Lu-

therischen Kirche in Bayern entlassen wurde. Seine
Ordinationsurkunde hat er zurückgereicht.
M ü n c h e n, den 22. Februar 2019

Der Landeskirchenrat

––––––––––––––

Evangelisch-Lutherische Kirche in Norddeutschland -
Verlust der Ordinationsrechte

Die ehemalige Pastorin Silke Wittmaack wurde auf
ihren Antrag mit Wirkung vom 1. Januar 2019 aus dem
Pfarrdienstverhältnis auf Probe zur Evangelisch-Lu-
therischen Kirche in Norddeutschland entlassen. Sie
hat damit Auftrag und Recht zur öffentlichen Wort-
verkündigung und Sakramentsverwaltung (§ 101

Abs. 4 PfDG. EKD i.V.m. § 5 Abs. 1 S. 1 Nr. 6 PfDG.
EKD) verloren. Die Ordinationsurkunde wurde zu-
rückgegeben.
K i e l , den 25. Februar 2019

Das Landeskirchenamt

––––––––––––––
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